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Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 31. Mai 1967 über die Aus
stellung der Apostille nach dem Übereinkommen zur Befreiung ausländischer 
öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung geändert wird 

Die Bundesarbeitskammer dankt für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt dazu wie folgt 
Stellung: 

Österreich ist Vertragspartei des Haager Übereinkommens zur Befreiung ausländischer öf
fentlicher Urkunden von der Beglaubigung. Im Anwendungsbereich dieses Abkommens ist 

anstelle der vollen Beglaubigung lediglich eine Apostille vorgesehen. Nunmehr soll für be
stimmte elektronische Urkunden auch eine "e-Apostille" möglich sein. 

Die Bundesarbeitskammer erhebt gegen den Entwurf keine Einwände. 
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